
Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: II/61 – SNS 
 
 

Datum: 27.05.2021 

Vorlage, DS-Nr. 2021/0640/2  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Stadtentwicklung (mit 
Denkmalpflege) 

    

Rat 22.06.2021    

 
 
Betreff: Bebauungsplan H54, Blatt 4b, Stadtteil Troisdorf-FWH, Bereich westlicher 

Ortsrand Friedrich-Wilhelms-Hütte zwischen Willy-Brandt-Ring und Marie-
Lene-Rödder-Straße 
hier: Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss gem. § 3 
(2) u. § 10 (1) BauGB 

 
Beschlussentwurf: 
Bebauungsplan H54, Blatt 4b, Stadtteil Troisdorf-FWH, Bereich westlicher Ortsrand 
Friedrich-Wilhelms-Hütte zwischen Willy-Brandt-Ring und Marie-Lene-Rödder-Straße 
hier: Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss gem. § 3 (2) u. 
§ 10 (1) BauGB 
 
Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung 
über die Beschlussentwürfe beantragt / nicht beantragt wird. (nicht Zutreffendes bitte 
streichen!)  
 
 
I. Behandlung der Stellungnahmen 
 
A) Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
 
A 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der frühzeitigen 
Beteiligung an der Planung nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
 
 
A 1.1) BUND NRW, Steinkreuzstraße 10/14, 53757 Sankt Augustin, 
hier: Schreiben vom 30.03.2020 und 03.04.2020 
 

„in den drei Bauleitplanverfahren ergänzen wir die jeweilige Stellungnahme des 
BUND um die beigefügte Konzeptstudie für einen Klima(schutz)wald.  

Eine freiraumplanerische Nutzung des Raums würde hier zu erheblichen 
Synergieeffekten führen. Es kommt zu einer Konfliktlösung zahlreicher 
Raumkonflikte, insbesondere die Zerschneidung durch die Autobahn, Willy-Brandt-
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Ring und Roncallistraße und das Landschaftsbild betreffend. Dabei spielt die 
Entwicklung der Waldkulisse, also einer auch die Sicht begrenzenden, hohen 
Baumvegetation eine wichtige Rolle, da sie eine positive Lösung hinsichtlich der 
Hochspannungsleitungen, aber auch der (psychologischen) Beruhigung gegen Lärm 
dienlich ist. Es entsteht auf den feuchten Böden eine leistungsstarke Kalt- und 
Feuchtluftquelle unmittelbar im Bereich des hoch versiegelten Stadtgebietes 
Troisdorfs. Für die Bevölkerung ergäben sich erhebliche neue 
Erholungsmöglichkeiten und nicht zuletzt wäre eine deutliche Entlastung des FFH-
Gebiets der Siegaue und eine naturschutzfachliche Stützung der 
Naturschutzfunktionen für die Siegaue möglich. 

Auf die evtl. im Raume stehende Frage, wo denn alternativ die geplanten 
Baugebiete, die mit dem Vorschlag in Frage gestellt werden, umgesetzt werden 
sollen, bleibt eine Gegenfrage zu stellen: Wo sollen die dargestellten 
Freiraumfunktionen nach Auffassung der Stadt Troisdorf denn alternativ erfüllt 
werden? Angesichts der Flächenverteilung der verschiedenen Nutzungen ist nicht 
erkennbar, dass die Stadt Troisdorf siedlungsbezogene Erholungsflächen, die nicht 
vorrangig Schutzgebiete sind, in einem ausreichenden Umfange bereithält.  

Wir würden uns freuen, wenn die Konzeptskizze mit dazu beiträgt, die Ansprüche 
andere öffentlicher Belange als diejenigen einer Bebauung bildlich sichtbar zu 
machen. Dass das skizzierte "Bild" keine ausgefeilte Entwurfsplanung darstellt, ist 
hoffentlich für alle Planer*innen selbstverständlich.“ 

 
„in dem Verfahren regt der BUND NRW an, die Planung, ebenso wie im Verfahren 
zum Baugebiet S 195 vorgeschlagen, einzustellen.  
Wir schlagen vor, im Sinne einer ganzheitlichen, alle öffentlichen Belange des 
BauGB  
gleichermaßen entwickelnden Planung für die Stadt Troisdorf den verbliebenen 
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Freiraum als Klimaschutzwald im FNP zu sichern und dort einen naturnahen 
Laubwald zu entwickeln bzw. sich entwickeln zu lassen. Troisdorf hat erhebliche 
Klimaschutzdefizite. Ein funktionierender Laubwaldbestand an dieser Stelle würde 
den vergleichsweise komplexen Freiraum mit Hochspannungsleitungen und 
Autobahn für die Naherholung deutlich attraktiver machen, einen für die Siegaue 
wertvollen Entlastungsraum für die Naherholung aufbauen und durch die 
Verdunstungswirkung der Waldfläche erheblich zur Klimafolgenbewältigung in den 
heißen Sommermonaten beitragen. Die überstarke Orientierung nur an 
Baulandinteressen ist u.E. mit der Zielsetzung des Baugesetzbuches unvereinbar.“  
 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 30.03.2020 und 
03.04.2020 eingegangenen Stellungnahmen A 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. Der Bebauungsplan wird aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt, der für das Plangebiet eine Wohnbaufläche 
darstellt. Von daher ist über die Art der Nutzung bereits auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung entschieden worden. Dem Flächennutzungsplan liegt 
das kommunales Handlungskonzept Wohnen zugrunde, das zur Deckung des 
aktuellen Wohnbedarfs bis 2025 eine Ergänzung der Innenentwicklung durch 
einzelne äußere Wohnbaulandmaßnahmen vorsieht, die unmittelbar an vorhandene 
Wohnlagen als städtebauliche Abrundung anschließen. Im aktuellen Plankonzept 
(Jan. 2020) zur Überarbeitung des Regionalplanes ist eine über das Plangebiet 
hinausgehende Siedlungserweiterung dargestellt, sodass die Planung auch der 
Intention der Regionalplanung entspricht, Wohnbauland zur Deckung des 
Wohnbedarfs ergänzend neu in Anspruch zu nehmen.  
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A 1.2) Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, Gartenstraße 11, 
50765 Köln 
hier: Schreiben vom 23.03.2020 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 23.03.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Anregung wurde weitgehend berücksichtigt. Im Plangebiet selbst sind 
Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Das ausgewiesene Restdefizit wird durch 
den Erwerb von Ökopunkten über ein vom Rhein-Sieg-Kreis anerkanntes Ökokonto 
ausgeglichen. 
 
A 1.3) Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Rhein-Berg 
Außenstelle Köln, Deutz-Kalker-Straße 18-26, 50679 Köln 
hier: Schreiben vom 01.04.2020 
 
„im Bereich des neu geplanten Bebauungsplans plant Straßen.NRW an der L332 
derzeit keine Maßnahme. 
Lediglich die L332n westlich der A59, die hier keinen Einfluss haben sollte.  
 
An der A59 war ursprünglich der 6-streifige Ausbau geplant, auch im Bereich 
Troisdorf. Diese Planung wird jedoch derzeit erneut für die Vorplanung eines 8-
streifigen Ausbaus ausgeschrieben - voraussichtlich von (A59) Liburer Heide bis AD 
Augustin-West aufgrund der zu erwartenden höheren Verkehrsprognosezahlen durch 
die geplante Rheinspange.  
Der Lärm, der aus der bestehenden Verkehrsbelastung auf der L 332 und der A 59 
resultiert, ist seitens des geplanten neuen Wohngebietes durch die Stadt in der 
Bauleitplanung zu berücksichtigen.  
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Eine Erschließung des neuen Wohngebietes über die L 332 ist ausgeschlossen.“ 
 
 
Beschlussentwurf zu A 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 01.04.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Anregung, den Lärm zu berücksichtigen, der aus der bestehenden 
Verkehrsbelastung der L 332 und der A 59 resultiert, ist einschließlich einer 
Verkehrszunahme von 1 % für die weitere Planung berücksichtigt worden.  
 
Eine Erschließung des Plangebietes über die L332 ist nicht vorgesehen. 
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A 1.4) Bezirksregierung Düsseldorf, Mündelheimer Weg 51, 40472 Düsseldorf 
hier: Schreiben vom 27.03.2020 
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Beschlussentwurf zu A 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 27.03.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Kenntnisnahme und weitere Berücksichtigung durch Hinweis im B-Plan einschließlich 
Angabe des Aktenzeichens. 
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A 1.5) Abwasserbetrieb Troisdorf, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 25.03.2020 
 

 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 25.03.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Im Bebauungsplan wurden Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung 
einschließlich Anschlusszwang berücksichtigt. Die Begründung wurde 
entsprechend fortgeschrieben. Ein Überflutungsnachweis über die schadlose 
Ableitung nach DIN EN 752:2017 liegt von dem Büro Schmidt GmbH, Bad 
Honnef seit dem 07.06.2021 vor. Eine Gefährdung der Wohnbebauung ist nach 
der Berechnung weder bei einem 20-jährlichen und selbst bei einem 30-
jährlichen Regenereignis ausgeschlossen. „Die anfallenden 
Niederschlagsabflüsse werden vollständig ohne Abwasseraustritte zum 
geplanten Versickerungsbecken abgeleitet und dort versickert.“ 
 
Die Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhe ist berücksichtigt.  
Für darüberhinausgehende Starkregenereignisse wurden ergänzende Hinweise 
in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen mit Bezug auf die Stellungnahme 
des Ingenieurbüros Nickel GmbH aus Bad Honnef vom 08.06.2021. Die 
qualitative Betrachtung ist der Begründung als Anlage 6 beigefügt. 
 
A 1.6) Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung West, Saarstraße 12-14, 
47058 Duisburg  
hier: Schreiben vom 03.04.2020 
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„Zz. ist eine Erweiterung, Verlegung oder Auswechslung von 
Telekommunikationslinien/-anlagen im Bereich Ihrer Maßnahme von der Deutschen 
Telekom Technik GmbH nicht geplant. 
 
Im Bereich Ihrer Maßnahme sind Telekommunikationslinien/-anlagen der Telekom 
Deutschland GmbH vorhanden. Es handelt sich bei den vorhandenen 
Telekommunikationslinien/-anlagen um Erdkabelanlagen. 
 
Bei der Ausführung Ihrer Maßnahme sind die vorhandenen 
Telekommunikationslinien/-anlagen zu berücksichtigen, ein Überbau in der 
Längstrasse ist nicht zulässig. Bei Arbeiten im Bereich der vorhandenen 
Telekommunikationslinien/-anlagen ist die Kabelschutzanweisung zu beachten. Das 
Tiefbauunternehmen hat (die Tiefbauunternehmen haben) die aktuellen 
Bestandslagepläne auf der Baustelle bereitzuhalten. Die aktuellen 
Bestandslagepläne und die Kabelschutzanweisung sind aus dem Internet zu ziehen. 
In besonderen Einzelfällen können die Bestandslagepläne von unserer Planauskunft 
unter folgender Anschrift angefordert werden: 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung West, PTI 13, Planauskunft 
Saarstr. 12 - 14, 47058 Duisburg 
Telefon 0203 364-7770, Telefax 0391 580157324 
E-Mail Planauskunft.West@telekom.de 

 
Durch unterschiedliche Verlegetiefen und Änderungen im Verlauf der Leitungen wird 
kein Mitverschulden der Telekom Deutschland GmbH nach § 254 BGB begründet. 
Die genaue Lage der Telekommunikationslinien/-anlagen sind durch Suchgräben 
festzustellen.“ 
 
 
Beschlussentwurf zu A 1.6: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 03.04.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.6 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Troisdorf verweist im 
Rahmen der Neuerschließung des Baugebiets auf den Versorgungsauftrag der 
Deutschen Telekom AG (Grundversorgung). Einzelheiten sind bei der 
Erschließungsplanung abzustimmen.  
 
 

mailto:Planauskunft.West@telekom.de
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A 1.7) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3, Frau Klüser, Kaiser-Wilhelm-Platz, 53721 
Siegburg 
hier: Schreiben vom 14.04.2020 
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Beschlussentwurf zu A 1.7: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 14.04.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.7 wie folgt zu entscheiden: 
 
Bodenschutz: Kenntnisnahme und Berücksichtigung  
 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz: Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
Artenschutz: Kenntnisnahme und Berücksichtigung. Maßnahmen werden im 
öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbart. 
 
Altlasten: Kenntnisnahme und Berücksichtigung, es wurde eine neue 
Bodenuntersuchung beauftragt. 
 
Hochwasserrisikogebiet: Kenntnisnahme und Hinweis im B-Plan. 
 
Gewässerschutz/Starkregen: Kenntnisnahme und Berücksichtigung. Ein 
Überflutungsnachweis wurde beauftragt. 
 
Abwasserbeseitigung: Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 
 
Abfallwirtschaft: Kenntnisnahme und Berücksichtigung durch Hinweis im B-Plan. 
 
Anpassung an den Klimawandel: Das Baugebiet wird geothermisch von den 
Stadtwerken mit erneuerbarer Energie versorgt. Ergänzende Photovoltaikanlagen 
sind seitens des Bauträgers standardmäßig nicht vorgesehen. Flachdächer sind mit 
extensiver Dachbegründung festgesetzt. Als Beitrag zur Überarbeitung des 
Regionalplanes (berücksichtigt im Plankonzept, Stand Jan. 2020) hat die die Stadt 
Troisdorf 2019 eine Kaltluftberechnung für die Freiflächen beiderseits der A 59 in 
Auftrag gegeben, die zu folgendem Ergebnis kommt: 
„Die Simulationsrechnungen belegen somit, dass dieses Kaltluftsystem vorwiegend 
von der Kaltluftzufuhr aus dem Siegtal gespeist und daher die Bebauung der 
Plangebiete gemäß neuem Flächennutzungsplan keine Beeinträchtigung der 
thermischen Ausgleichsfunktion auf angrenzende Wohngebiete und die Troisdorfer 
Innenstadt bewirken wird.“ (Überarbeitung des Regionalplanes für den 
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Regierungsbezirk Köln in Troisdorf Einfluss der Planung auf die lokale Kaltluft 
(SimuPlan, Dorsten 2019). 
 
Straßenverkehrsamt: Kenntnisnahme und Berücksichtigung. Im B-Plan ist die 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich“ 
festgesetzt. Der Ausbau erfolgt richtlinien- und verkehrsgerecht.  
 
Verkehrsgutachten: Kenntnisnahme und weitere Prüfung bzw. Abstimmung durch 
Fachplaner und RSK. 
 
Mobilitätsmanagement und ÖPNV–Anbindung: Kenntnisnahme 
 
 
A 1.8) TroPark GmbH, Poststraße 105, 53840 Troisdorf  
hier: Schreiben vom 27.03.2020 
 
„wir kommen zurück auf das neulich geführte Gespräch zum B-Plan-Verfahren H54 
Blatt 4b. 
  
Wir möchten Sie bitten, die Herstellung von Reihenhäusern wie in der beigefügten 
Skizze dargestellt, im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen.“ 

 
 
 
Beschlussentwurf zu A 1.8: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 27.03.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.8 wie folgt zu entscheiden: 
 
Der Anregung wurde teilweise unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen 
Festsetzung mit einer offenen Bauweise und der Einschränkung „Begrenzung der 
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Wohneinheiten“ entsprochen. Der hohen Anzahl von Stellplätzen in den Vorgärten 
wird aufgrund der zusätzlichen Versiegelung planerisch nicht entsprochen. 
Stellplätze und Garagen sind ausschließlich nur in überbaubaren Flächen bzw. 
innerhalb von Flächen, die dafür festgesetzt sind, zulässig. 
 
 
A 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung nachfolgende Stellungnahmen 
vorgebracht worden sind, über die zu entscheiden ist. 
 
 
A 2.1) Einwendung 1 

hier: Schreiben vom 07.05.2020 
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Beschlussentwurf zu A 2.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 07.05.2020 
eingegangene Stellungnahme A 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
1. geplante öffentliche Parkplätze:  
Die Anregung wird berücksichtigt und die Anzahl der öffentlichen Stellplätze auf 
mindestens 20 % der Wohneinheiten im Plangebiet erhöht. 
 
2. E – Ladestation: 
Die Anregung kann nach dem BauGB nicht verpflichtend festgesetzt werden. Das am 
24.03.2021 in Kraft getretene Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) 
regelt den Sachverhalt abschließend 
 
3. Anordnung der beiden nördlichen Mehrfamilienhäuser:  
Die Mehrfamilienhäuser werden je Gebäude voraussichtlich 8 WE erhalten, wobei 
der Verkehr für die beiden Objekte als verträglich zum Umfeld eingestuft werden 
kann. Die Durchmischung von Geschosswohnungsbau und Eigenheimen soll eine 
Verzahnung von Alt und Jung sowie bezahlbaren Wohnraum erreichen. Die Anzahl 
der Fahrzeugbewegungen im Plangebiet ist einer Wohnstraße zuzuordnen. Die 
Verkehrsflächen wurden mit der besonderen Zweckbestimmung „verkehrsberuhigt“ 
festgesetzt. 
 
4. Vorgabe für Pflaster der Zufahrten:  
Für das Plangebiet besteht nach Vorgabe des Abwasserbetriebes Troisdorf ein 
Anschlusszwang, da das gering belastete Niederschlagswasser, auch das was auf 
Straßen und Zufahrten im Baugebiet anfällt, einer dezentralen örtlichen 
Versickerungsanlage durch einen Regenwasserkanal zugeführt wird. 
 
5. Dachneigung der zukünftigen Häuser:  
Das Plangebiet im B-Plan H54, Blatt 4b wird entgegen dem angrenzenden B-Plan 
H54, Blatt 4a als Bauträgermaßnahme (Grundstück einschließlich Gebäude) 
realisiert und veräußert. Die Einfamilien-Doppelhäuser sind kosten- und 
flächensparend konzipiert, um dem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum auch im 
Marktsegment der Eigenheime Rechnung zu tragen. Die Dachneigung der 
Haustypen liegt deutlich über 36°, um die Ausbaumöglichkeiten auszuschöpfen, 
sodass dieser kostensparenden Bauweise bei den Eigenheimen Vorrang vor einer 
Dachbegrünung gegeben wird. 
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6. Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen:  
Der Anregung wird entsprochen, da mit der Festsetzung eine Bodenversiegelung 
unterbunden werden soll, jedoch nicht die genaue gärtnerische Gestaltung der 
Vegetationsfläche vorgegeben wird.  
 
 
B) Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 
B 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 
Planentwurfes die nachfolgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
 
 
B 1.1) Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen/Herr Czymmeck 

Regionalniederlassung Rhein-Berg, Außenstelle Köln 
Eumeniusstraße 15 – 17, 50679 Köln 
hier: Schreiben vom 23.02.2021 

 

 
Beschlussentwurf zu B 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 23.02.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung.  
 
Eine Erschließung des Wohngebietes über die L332 ist bis auf den Fuß- und 
Radweg zum Willy-Brandt-Ring nicht geplant. 
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Der Zuwachs aus dem Verkehrsaufkommen des Plangebietes ist gemäß 
verkehrsgutachterlicher Stellungnahme sehr gering und verträglich nachgewiesen.  
 
Die geplante begrünte Lärmschutzwand zum Willy-Brandt-Ring wird im B-Plan als 
aktive Maßnahme zum Schutz gegen Lärmemissionen (Verkehrslärm) festgesetzt. 
Die Festsetzung wird ergänzt durch passive Schallschutzvorkehrungen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
B 1.2) Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststr. 105, 53480 Troisdorf 

hier: Schreiben vom 10.03.2021 
 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 10.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.  
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B 1.3) Landwirtschaftskammer NRW, Gartenstraße 11, 50767 Köln 
hier: Schreiben vom 15.03.2021 

 

 

 
 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen aber nicht berücksichtigt. Die 
grundsätzliche Sorge der Einwenderin um den Verlust schutzwürdiger Böden und 
den damit einhergehenden Verlust landwirtschaftlicher Flächen wird anerkannt. 
Anhaltspunkte dafür, dass die Anwendung der Methode „Quantifizierende Bewertung 
von Eingriffen in Böden im Rahmen der Bauleitplanung“ (Rhein-Sieg-Kreis, Amt für 
Umwelt- und Naturschutz, November 2018) rechtswidrig sei, können nicht erkannt 
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werden. Vielmehr kommt die Stadt Troisdorf damit den Anforderungen des 
Baugesetzbuches an den sparsamen Umgang mit Grund- und Boden, sowie dem 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Bestandteils Boden im Naturhaushalt nach. Die rechtlichen 
Anforderungen dazu ergeben sich aus dem BauGB, insbesondere den §§ 1, 1a und 
2 sowie der Anlage 1. 
 
Die Stadt Troisdorf legt mit der Anwendung der o.g. Methode für den Bebauungsplan 
H 54 Bl.4b gem. § 2 Abs. 4 BauGB fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad 
die Ermittlung der Belange des Bodenschutzes für die Abwägung erforderlich ist. Die 
vom Rhein-Sieg-Kreis empfohlene Methode ist eine nach gegenwärtigem 
Wissensstand anerkannte Prüfmethode.  
 
 
B 1.4) Vodafone NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

hier: Schreiben vom 22.03.2021 
 

 
Beschlussentwurf zu B 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Kenntnisnahme  
 
B 1.5) LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland Denkmalschutz/Praktische 
Bodendenkmalpflege, Endenicher Str. 133, 53115 Bonn 
hier: Schreiben vom 22.03.2021 
 

 
Beschlussentwurf zu B 1.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Unter den Hinweisen erfolgt eine Ergänzung 
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im B-Plan in Bezug auf Auenholzfunde. 
 
 
B 1.6) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Kreisgruppe Rhein-Sieg-
Kreis, Steinkreuzstraße 10/14, 53757 Sankt Augustin 

hier: Schreiben vom 22.03.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.6: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.6 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in Teilen berücksichtigt. 
 
Die Aufforstung von Flächen stellt eine wirksame Maßnahme zur Bindung des immer 
weiter ansteigenden CO2-Anteils in der Atmosphäre dar. Nach den Anregungen wird 
die Verwaltung prüfen, ob sich im Rahmen der Freiraumentwicklung im Stadtgebiet 
die Idee eines Klimaschutzwaldes an einer geeigneten Stelle verwirklichen ließe. 
Einer verengten Prüfung auf der vorgeschlagenen Fläche wird nicht gefolgt. Die 
vorgeschlagene Fläche beiderseits der A59 steht teilweise aufgrund des wirksamen 
Flächennutzungsplanes nicht zur Verfügung, sondern ist im Rahmen der 
planerischen Abwägung als Wohnbauflächen dargestellt. Daraus entwickelte Bau-
leitplanverfahren sind rechtskräftig abgeschlossen oder befinden sich kurz vor dem 
Abschluss. Die Verwaltung hält es aber für sinnvoll, insgesamt noch einmal zu 
prüfen, inwieweit Aufforstungsflächen im Stadtgebiet im Sinne eines 
Klimaschutzwaldes als Klimaschutzmaßnahme möglich wären. Das Prüfergebnis 
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wird den zuständigen Fachausschüssen übermittelt. 
 
Eine Reduzierung von Stellplätzen im Plangebiet würde eine völlige Neuplanung 
erfordern. Das Planverfahren wurde nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
mit dem vom Stadtentwicklungsausschuss gebilligten Plankonzept fortgeführt, das 
sich in dem öffentlich ausgelegten Bebauungsplanentwurf verfestigt hat. Dies betrifft 
nicht nur Stellplätze, sondern auch Gebäudestellung, Straßenführung und Freiräume 
im Planbereich. Auch in Anbetracht des Vorhabenbezugs des Bebauungsplanes und 
der Übernahme der Planungskosten durch den Bau- und Erschließungsträgers wäre 
es nicht zu rechtfertigen, das Planungsermessen entgegen bisheriger Beschlüsse 
völlig andersartig auszuüben. Daher werden die Anregungen in diesem 
Planverfahren nicht berücksichtigt. 
 
Baumstandorte in privatem und öffentlichem Raum für heimische Gehölze „erster 
Ordnung“ sind aufgrund der möglichen Größe für die städtebauliche Planung nicht 
geeignet. Die Grundstücksgrößen für Doppelhaushälften mit ca. 250,00 m² lassen es 
aus Gründen des Nachbarschutzes nicht zu, auf verbleibenden Freiflächen und 
Pflanzinseln, Gehölze erster Ordnung zu entwickeln. Durch Leitungsführungen im 
Straßenbereich für Ver- und Entsorgung ist die Bepflanzung der Pflanzinseln 
ebenfalls eingeschränkt. 
 
Fußläufige Verbindungen sieht der städtebauliche Entwurf zum Fuß- und Radweg 
„Willy-Brandt-Ring“ und zur freien Landschaft im Westen vor. Im östlichen Bereich 
besteht eine Verbindung zur Gladiolenstraße und der bestehenden Bebauung. Im 
nördlichen Bereich wird das Plangebiet durch den Willy-Brandt-Ring und die grüne 
Lärmschutzwand (geplant) begrenzt. Zur Vernetzung der Freiräume und bestehende 
Hausgärten der vorhandenen Bebauung sind Grünflächen mit Pflanzgeboten 
festgesetzt.  
 
Die Ersatzmaßnahmen zur Umsiedlung der Feldlerche wurden bereits im Verfahren 
B-Plan H54, Blatt 4a im Vorgriff auf den B-Plan H54, Blatt 4b vorabgestimmt und 
durch einen städtebaulichen Vertrag zum Blatt 4a anteilig gesichert. Die Maßnahmen 
finden nicht unmittelbar im oder am Plangebiet statt, sondern im Bereich westlich der 
Ortslage Kriegsdorf. Das durchführungsbezogenen CEF-Maßnahmenkonzept 
Feldlerche befindet sich in der Endabstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis.  
 
Den vorgetragenen Anregungen wird gemäß vorstehenden Ausführungen nicht 
gefolgt. 
 
 
B 1.7) Amprion GmbH, Robert-Schumann-Straße 7, 44263 Dortmund 

hier: Schreiben vom 15.03.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.7: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.7 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die notwendigen Abstände zu rechtlich gesicherten Trassen von 
Hochspannungsleitungen zum Plangebiet werden eingehalten bzw. deutlich 
überschritten. Daher wird dem Grundsatz der Raumordnung des 
Landesentwicklungsplanes NRW Rechnung getragen. 
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B 1.8) PLEDOC GmbH, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen 
hier: Schreiben vom 29.03.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.8: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 29.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.8 wie folgt zu entscheiden: 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung der Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF Maßnahmen) wurden bereits im Bebauungsplanverfahren H54 Blatt 4a und in 
einem städtebaulichen Vertrag zwischen der TroPark und der Stadt Troisdorf 
geregelt. Die städtebauliche Vereinbarung berücksichtigt zusätzlich die Einbeziehung 
und Abstimmung der PLEDOC GmbH zur Umsetzung der Maßnahme. 
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B 1.9) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3/ Frau Klüser, Postfach 1551, 53705 
Siegburg 
hier: Schreiben vom 30.03.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.9: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 30.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.9 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden nach der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung im Landschaftspflegerischen Begleitplan ausgeglichen. Das 
ausgewiesene Restdefizit wird durch den Erwerb von Ökopunkten über ein vom 
Rhein-Sieg-Kreis anerkanntes Ökokonto ausgeglichen. Näheres, insbesondere die 
Kostentragung, regelt ein städtebaulicher Vertrag. Die Zuordnungsfestsetzung wird 
ersetzt durch eine Zuordnung als Hinweis. 
 
Die externen, artenschutzrechtlichen CEF – Maßnahmen für die betroffene 
Feldlerche werden auf einer städtischen Fläche, westlich von Kriegsdorf 
durchgeführt. Im städtebaulichen Vertrag zum B-Plan H54, Blatt 4a wurden die 
umzusetzenden Maßnahmen geregelt. Das durchführungsbezogenen CEF-
Maßnahmenkonzept „Feldlerche“ befindet sich in der Endabstimmung mit dem 
Rhein-Sieg-Kreis. Einer bedingten Festsetzung wird hier nicht gefolgt, da die 
Maßnahme schon im Vorgriff gesichert und begonnen worden ist. Die 
Endabstimmung der Durchführung der Maßnahme hat sich u. a. dadurch verzögert, 
dass der mit der Maßnahme beauftragte Landwirt, von dem die Stadt die Fläche 
auch erworben hat, unerwartet verstorben ist. Die Endabstimmung wird zz. 
durchgeführt und kurzfristig zum Abschluss gebracht. 
 
Die Anregung zur Kennzeichnung des gesamten Baugebietes in Bezug auf 
Bodenbelastungen wird berücksichtigt. Zum Verdacht der Bodenbelastungen wurde 
für das gesamte Plangebiet über ein Gutachterbüro eine allgemein orientierende 
Bewertung gemäß Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) durchgeführt. 
Hierbei wurden großflächig erhöhte Gehalte des Schwermetalls Blei festgestellt. Die 
Ursache für die flächige Bodenbelastung ist nach den bisherigen Erkenntnissen in 
teilweise schon mehrere hundert Jahre alten Flussablagerungen von Agger und Sieg 
zu sehen. Die Messungen ergaben Gehalte bis 513 mg/kg Boden. Auch im 
Plangebiet überschreiten sie die in der BBodSchV genannten Prüfwerte für 
Kinderspielflächen und Wohngärten. 
 
Die Bodenbelastung wird im Bebauungsplan gemäß § 9, Abs. 5, Nr. 3 BauGB 
gekennzeichnet. Die Sicherung der Sanierung vor einer baulichen Nutzung erfolgt im 
städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhaben- und Erschließungsträger, der vor dem 
Satzungsbeschluss zu schließen ist. Die Sanierung des Oberbodens ist mit dem 
Rhein-Sieg-Kreis soweit einvernehmlich vorabgestimmt, dass die Durchführung des 
Bebauungsplanes von der technischen, wirtschaftlichen und praktischen Machbarkeit 
gesichert ist. Eine entsprechende Stellungnahme der zuständigen Unteren 
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Bodenschutzbehörde mit Datum vom 25.05.2021 aus dem durchgeführten 
ergänzenden Verfahren nach der öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes liegt vor. 
 
Die „Geothermische Nutzung mittels Erdwärmesonden/-Kollektoren“ ist so nicht 
korrekt wiedergegeben, sondern es wird, wie in der wasserrechtlichen Erlaubnis 
beschrieben, eine aus dem Grundwasser gespeiste geothermische Wasser-Wasser-
Anlage gebaut und zukünftig betrieben. Der Bau der Grundwasserbrunnen ist 
fertiggestellt. Eine Grundwassernutzung bzw. Inbetriebnahme hat noch nicht 
stattgefunden, da noch der Schluckbrunnen gebaut werden muss. Ggf. werden die 
Stadtwerke Troisdorf die wasserrechtliche Erlaubnis vor dem Fristablauf im Oktober 
2021 noch verlängern, da sich der Bau des Schluckbrunnens verzögern kann. 
 
Der Hinweis im B-Plan wird wie folgt korrigiert: Im Versagensfall der 
Hochwasserschutzanlagen … 
 
Die Verkehrsflächen, sind mit besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter 
Bereich“ festgesetzt. Die Ausbauplanung erfolgt unter Beachtung der Hinweise des 
Rhein-Sieg-Kreises. Eintragungen innerhalb der Verkehrsfläche haben keinen 
Normencharakter und sind unverbindlich. Im Plangebiet ist eine 
Schrittgeschwindigkeit von 5 – 7 km/h vorgesehen, die durch einen darauf 
ausgerichteten Straßenausbau sichergestellt wird.  
 
Die Hinweise zur Verkehrssituation an der Einmündung Saarstraße/Willy-Brandt-Ring 
(aktuell wieder Unfallhäufungsstelle) werden zur Kenntnis genommen. 
Das begleitende Verkehrsplanungsbüro Igepa hat hierzu wie folgt Stellung 
genommen: „Die aus dem Plangebiet (Gesamtgebiet Blatt 4a und b) erzeugten 
Verkehre teilen sich auf in Wohnverkehre, Einkaufsverkehre und Hol-Bring-Verkehre 
aus der Kita. Der Nahversorgungsmarkt und die Kita haben ihren vornehmlichen 
Einzugsbereich größtenteils in Friedrich-Wilhelms-Hütte und teilweise in Sieglar. 
Diese Verkehre haben daher voraussichtlich keine nennenswerte Quell-
/Zielbeziehung zu dem angesprochen Knotenpunkt L332/Saarstraße.“  
 
Die aus dem Plangebiet durch ausschließlich Wohnnutzung ausgelösten Verkehre 
werden den Knotenpunkt abschätzend folgendermaßen beaufschlagen: 
 

 Gemäß Bild 2 des Verkehrsgutachtens (VG, Anlage 3 zur Begründung) 
orientieren sich 40 % der Wohnverkehre in Richtung Westen auf der K29. Dies 
entspricht ca. 146 Fahrten/d. 
 

 Nimmt man am nächsten Knoten K29/Saarstraße eine Verteilung von 70 % in 
Richtung L332 an, so beaufschlagen den Knoten L332/Saarstraße ca. 102 
zusätzliche Fahrten/d. 
 

 Davon ausgehend, dass alle diese Fahrten zwischen 6:00 und 22:00 Uhr 
stattfinden, als in der Nacht keine einzige Fahrt der Plangebietsverkehre, so 
wird der Knoten L332/Saarstraße im Mittel über den Tag, alle 9 – 10 Minuten 
von einem zusätzlichen Fahrzeug beaufschlagt. 
 

 In der ungünstigsten Spitzenstunde (nachmittags) wird der Knotenpunkt – 
unter gleichen Annahmen – mit 10 zusätzlichen Fahrten/h beaufschlagt. 
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Daraus ergibt sich im Stundenmittel in der Spitzenstunde alle 6 min. ein 
zusätzliches Fahrzeug im Knotenpunkt. 
 

Die o. a. Verkehrszunahmen sind insgesamt geringfügig und zudem in den 
Prognosewerten der Trendprognose 2030 enthalten bzw. von diesen mehr als 
abgedeckt. 
 
Abschätzend ist aus gutachterlicher Sicht keine nennenswerte Verschlechterung der 
Verkehrsabläufe am Knotenpunkt L332/Saarstraße durch die Zusatzverkehre aus 
dem B-Plan H54, Blatt 4b ableitbar. 
 
 
B 1.10) Abwasserbetrieb Troisdorf, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 30.03.2021 

 

 

 
 
 
Beschlussentwurf zu B 1.10: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 30.03.2021 
eingegangene Stellungnahme B 1.10 wie folgt zu entscheiden: 
 
 
In Abstimmung zwischen Fachplaner und dem Abwasserbetrieb Troisdorf 
wurde der Kanalanschluss für die 4 Doppelhaushälften an den Kanal der Marie-
Lene-Rödder-Straße planungstechnisch und durch Übernahme der Kosten 
(durch Investor) geregelt. Es wird sichergestellt, dass ausschließlich die 
beiden Doppelhäuser angeschlossen werden. 
 
Der Nachweis nach DIN EN 752:2017 für die schadlose Aufnahme von 
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Starkregenereignisse in die Kanalisation ist ergänzend beauftragt und im 
Überflutungsnachweis des Ingenieurbüros für Bauwesen, Schmidt GmbH aus 
Bad Honnef, vom 07.06.2021 nachgewiesen. Der Überflutungsnachweis wird 
als Anlage 6 zur Begründung beigefügt. Für darüberhinausgehende 
Starkregenereignisse wurden ergänzende Hinweise in den 
Bebauungsplanentwurf mit Bezug auf die Stellungnahme des Ingenieurbüros 
Nickel GmbH aus Bad Honnef vom 08.06.2021 aufgenommen. Die qualitative 
Betrachtung ist der Begründung ebenfalls als Anlage 6 beigefügt. 
 
Der Wortlaut Regenrückhaltebecken in der Begründung und in der Zeichnung 
wird durch „Regenversickerungsbecken“ ersetzt. 
 
Die Grundstücksflächen im Plangebiet werden zur Sicherung der 
Rückstauebene auf Straßenniveau, im B-Plan – textliche Festsetzungen, Pkt. 
7.1, auf NHN bezogen, festgesetzt. Dies bedeutet, dass die Grundstücke auf 
eine Mindesthöhe von NHN 52,50 m aufzufüllen sind. 
 
Die Anregungen werden gemäß vorstehenden Ausführungen berücksichtigt, 
sodass die Bedenken ausgeräumt sind. 
 
 
B 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 
Planentwurfes nachfolgende Stellungnahme aus der Öffentlichkeit eingegangen ist, 
über die zu entscheiden ist. 
 
B 2.1) Private Einwendung 

hier: Schreiben vom 30.04.2021 
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Beschlussentwurf zu B 2.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 30.04.2021 
eingegangene Stellungnahme B 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Flächen der Pflanzgebote einschl. Maßgaben der Bepflanzung sind in der 
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen enthalten. Eine Zweckentfremdung 
der Fläche ist nicht zulässig. 
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Im Bebauungsplan wurde unter Nr. 9.(2) „Nebenanlagen“ das Aufstellen von 
Nebenanlagen innerhalb der Pflanzgebote untersagt. Unter Nr. 10.4 wurde 
festgesetzt, dass eine dauerhafte Pflege unter Berücksichtigung der 
Vogelschutzzeiten zu gewährleisten ist. Weiterhin wurde in der Begründung bzw. 
dem Umweltbericht unter 4.4 eine 5jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
zum Erreichen der Entwicklungsziele beschrieben. Die Maßgaben, Umsetzung, 
Kontrolle und Dokumentation werden im städtebaulichen Vertrag zwischen Investor 
und der Stadt Troisdorf geregelt. Danach geht Pflege auf die Eigentümer über, die 
sich im Kaufvertrag dazu notariell verpflichten. Gemäß Kaufvertrag müssen diese bei 
einer Weiterveräußerung die Käufer ihrerseits wieder entsprechend verpflichten.   
 
Da die Pflanzflächen bzw. Pflanzgebote in Verbindung zu den Grundstücken 
Gladiolenstraße stehen und die Zugängigkeit nur über das Baugrundstück besteht, 
ist eine öffentliche Zuordnung nicht möglich. Bei einer öffentlichen Zuordnung bedarf 
es einer gesonderten Zuwegung zur Pflege der Flächen oder Betretungsrechte der 
Hausgären. Hieraus begründet sich die Festsetzung im B-Plan mit öffentlich-
rechtlicher Sicherung im städtebaulichen Vertrag und privatrechtlicher Sicherung in 
den Kaufverträgen und keiner Übernahme in das öffentliche Eigentum. Die Anregung 
kann daher nicht berücksichtigt werden. 
 
C) Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB (ergänzendes Verfahren) 
 
C 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange im 
ergänzenden Verfahren  
 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 
Planentwurfes die nachfolgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
 
 
C 1.1) Rhein-Sieg-Kreis, Postfach 1551, 53705 Siegburg 

hier: Schreiben vom 25.05.2021 
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Beschlussentwurf zu C 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 25.05.2021 
eingegangene Stellungnahme C 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
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Die gesamte Bebauungsplanfläche wird gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
gekennzeichnet und die erforderliche Behandlung der Bodenbelastung wird 
durch Festsetzungen im Bebauungsplan sowie in einem städtebaulichen 
Vertrag sichergestellt. 
 
Das gesamte Plangebiet soll angehoben werden, so dass auch im Bereich 
nicht versiegelter Flächen ein Bodenauftrag erforderlich sein wird. Dieser 
erfolgt mit einem unbelasteten Boden, der den nutzungsbezogenen 
Anforderungen nach §12 BBodSchV hinsichtlich der Schadstoffbelastungen 
(Einhaltung der Vorsorgewerte nach Anhang II BBodSchV) und hinsichtlich 
seiner Mindestdicke genügen muss. In den Bereichen, in denen die 
erforderlichen Aufschüttungen diese Mindestdicke nicht einhalten, wird ein 
zusätzlicher Bodenabtrag bzw. –auftrag erforderlich.  
 
Folgende Punkte werden unter Hinweise der textlichen Festsetzungen 
aufgenommen: 
 

- Bei der Herstellung einer „Durchwurzelbaren Bodenschicht“ im Rahmen 
eines Bodenauftrages/-austausches sind die Vorgaben des § 12 
BBodSchV zu beachten. Die in Anhang II der BBodSchV genannten 
Vorsorgewerte sind einzuhalten. 

- Ferner haben die ermittelten Bleikonzentrationen im anstehenden Boden 
zur Folge, dass anfallender Aushub als Z2-Material nach LAGA TR-
Boden 2004 einzustufen ist. 

- Der Bodenaushub ist belastet und muss entweder deponiert werden oder 
darf nur unter Einschränkungen mit wasserrechtlicher Erlaubnis 
verwertet werden. Dazu ist der Aushub jeweils einer Untersuchung zur 
abfalltechnischen Deklaration zu unterziehen. 

 
 
Zur Sicherung der Sanierung vor einer baulichen Nutzung wird die Stadt 
Troisdorf mit dem Vorhabenträger vor Satzungsbeschluss einen 
städtebaulichen Vertrag abschließen, der sicherstellt, dass durch eine 
Sanierung des Areals negative Auswirkungen der Bleibelastung auf die 
Bevölkerung ausgeschlossen werden. Die geplante Sanierung des Oberbodens 
wird in Absprache mit dem Rhein-Sieg-Kreis ausgeführt. 
 
II. Satzungsbeschluss 
 
Nach Behandlung der Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Troisdorf den 
Bebauungsplanentwurf H54, Blatt 4b für den Stadtteil Troisdorf- FWH, Bereich 
westlicher Ortsrand Friedrich-Wilhelms-Hütte zwischen Willy-Brandt-Ring und Marie-
Lene-Rödder-Straße entsprechend den vorgenannten Einzelbeschlüssen zu ändern. 
Soweit von der Planänderung zur Berücksichtigung von Stellungnahmen Dritte nicht 
betroffen sind ist ein ergänzendes Verfahren (erneute Offenlage, eingeschränktes 
Beteiligungsverfahren) nicht erforderlich. Zur Beurteilung der Ergebnisse des nach 
der Offenlage erst beauftragten Bodengutachtens wurde ein ergänzendes Verfahren 
durchgeführt, in dem der Rhein-Sieg-Kreis keine Bedenken gegen den Abschluss 
des Bebauungsplanverfahrens mehr erhoben hat. 
 
Der Rat beschließt in dieser geänderten Fassung den Bebauungsplan H54, Blatt 4b 
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für den Stadtteil Troisdorf- FWH, Bereich westlicher Ortsrand Friedrich-Wilhelms-
Hütte zwischen Willy-Brandt-Ring und Marie-Lene-Rödder-Straße als Satzung 
(§ 10 Abs. 1 BauGB). Die auf Landesrecht beruhenden Festsetzungen (nach 
§ 89 BauO NRW, § 44 LWG NRW) werden ebenfalls als Satzung beschlossen und 
gem. § 9 Abs. 4 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen. Die genaue 
Abgrenzung des Geltungsbereiches ist in der Planzeichnung festgesetzt. Der Rat 
beschließt ferner die in der DS-Nr. 2021/0640 geänderte Begründung des Planes 
(§ 9 Abs. 8 BauGB), die allen Ratsmitgliedern zur Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklungsausschusses am 26.05.2021 zugestellt worden ist.  
 
 
Hinweis:  
Der Bebauungsplan hängt in der Ratssitzung mit der Begründung zur Einsichtnahme 
aus. Weitere Exemplare können bei Bedarf jederzeit vor der Sitzung beim 
Stadtplanungsamt angefordert werden. 
 
  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 12.11.2019 den Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplanes H54, Blatt 4b gem. § 2 (1) BauGB gefasst (Vorlage DS-Nr. 
2019/834). Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist der im Handlungskonzept 
Wohnen und zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 2014 ermittelte 
Wohnbauflächenbedarf. Die Fläche zwischen Roncallistraße, Saarstraße und Willy-
Brandt-Ring ist seitdem als Potenzialfläche mit hoher Priorität vorgesehen gewesen, 
insbesondere auch weil die Fläche dem Wohnungsmarkt in der Zeit bis 2025, der 
prognostizierten absoluten Spitze des Bedarfs, zur Verfügung gestellt werden kann. 
Um der so auch tatsächlich eingetretenen anhaltend hohen Nachfrage nach 
infrastrukturell erschlossenem, neuem Wohnbauland gerecht zu werden, sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen jetzt für diese maßvolle Erweiterung des 
westlichen Siedlungsrandes von Friedrich-Wilhelms-Hütte geschaffen werden. 
 
Am 30.01.2020 hat der Stadtentwicklungsausschuss den Beschluss zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 3(1) u. § 4 (1) BauGB gefasst 
(Vorlage DS-Nr. 2020/0028). Die in der Sitzung vorgestellten Varianten A und B 
sollten durch eine überarbeitete Variante C ersetzt werden, die eine Reduzierung der 
Variante B um ein Mehrfamilienhaus in Südosten vorsieht.  
Mit der Variante C wurde die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange vom 13.03.2020 bis einschließlich 17.04.2020 durchgeführt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist die frühzeitige Beteiligung der Bürger in der Zeit 
vom 15.06.2020 bis 24.07.2020 nachgeholt worden. 
 
Nach Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes wurde im Ausschuss für 
Stadtentwicklung am 03.02.2021 der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 
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(2) u. § 4 (2) BauGB gefasst (Vorlage DS-Nr. 2020/0889). 
 
Der Entwurf des Bebauungsplan H 54, Blatt 4b hat in der Zeit vom 22.02.2021 bis 
einschließlich 30.03.2021 öffentlich ausgelegen. Die in der Offenlage eingegangenen 
Anregungen und Stellungnahmen sind im Rahmen einer Abwägung abschließend zu 
behandeln, ebenso die in der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen. 
 
Aufgrund der Stellungnahme des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
wurde unter den textlichen Festsetzungen der Hinweis zum Auffinden von 
Auenhölzern ergänzt.  
 
Seitens des Abwasserbetriebes Troisdorf wurde ein Überflutungsnachweis gefordert, 
der vom Vorhabenträger zum Satzungsbeschluss avisiert worden ist. Der 
rechnerische Nachweis zur Überflutungssituation des Bebauungsplans ist am 
07.06.2021 von dem Ingenieurbüro für Bauwesen, Schmidt GmbH aus Bad 
Honnef, nachgereicht worden: „Der Einstau der geplanten Kanalisation ist 
dabei unproblematisch, da hier weder beim 20-jährlichen 
Niederschlagsabflussereignis noch beim zusätzlich berechneten 30-jährlichen 
Niederschlagsabflussereignis rechnerische Abwasseraustritte bei den 
Schächten auftraten, so dass zusätzlich zum Überstaunachweis auch der 
Überflutungsnachweis erbracht wird. Wie oben erwähnt, werden selbst bei 30-
jährlichen Niederschlagsabflussereignissen die anfallenden 
Niederschlagsabflüsse vollständig ohne Abwasseraustritte zum geplanten 
Versickerungsbecken abgeleitet und dort versickert.“ 
Der Überflutungsnachweis wird der Begründung als Anlage 6 beigefügt. 
 
Für darüberhinausgehende Starkregenereignisse wurde durch Stellungnahme 
des Ingenieurbüros Nickel GmbH aus Bad Honnef vom 08.06.2021 eine 
qualitative Betrachtung der Überflutung vorgenommen. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass an drei Punkten Überflutungen möglich sind. Eine Vermeidung 
durch entsprechende Höhenlage oder Abdichtung der Eintrittspunkte in das 
Gebäude wird empfohlen. Im Bebauungsplan wird auf die Stellungnahme 
verwiesen, die als Anlage 6 der Bebauungsplanbegründung beigefügt ist. 
 
Nach der vorgelegten Stellungnahme kann das Baugebiet als unkritisch 
ausgewiesen werden, da eine Ableitung in unbebaute Flächen erfolgen/ oder 
eine Überflutung von Gebäudeeintrittsstellen verhindert werden kann.  
 
Die Bedenken des ABT hinsichtlich einer gänzlich fehlenden Betrachtung der 
Überflutungssituation im Rahmen der Bauleitplanung sind damit ausgeräumt.  
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Die geplante Lärmschutzwand wurde als Verwaltungsanregung mit eine 
Mindesthöhe zur öffentlichen Verkehrsfläche von 4,0 m festgesetzt. 
 
Aus der Behandlung der Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises ergeben sich 
Änderungen des offengelegten Entwurfes: 
 
Eine neue Oberbodenuntersuchung des Plangebietes weist in fünf Teilflächen 
erhebliche Prüfwertüberschreitungen für das sensibelste Nutzungsszenario 
Kinderspielflächen nach BBodSchV (Wirkungspfad Boden-Mensch) auf. 
Das gesamte Plangebiet wird deshalb gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als Fläche 
gekennzeichnet, deren Böden (erheblich) mit umweltgefährdenden Stoffen belastet 
ist. In den durch Planzeichen § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichneten Bereichen 
sind die belasteten oberflächennahen Bodenschichten abzutragen und durch 
unbelasteten Boden auszutauschen, der den nutzungsbezogenen Anforderungen 
nach §12 BBodSchV hinsichtlich der Schadstoffbelastungen (Einhaltung der 
Vorsorgewerte nach Anhang 2 BBodSchV) und hinsichtlich seiner Mindestdicke 
genügen muss. Über die Durchführung der Maßnahmen wird die Stadt als 
Satzungsgeberin einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor abschließen. 
 
Mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 26.05.2021 zu der im Nachgang 
beauftragten Oberbodenuntersuchung vom 06.05.2021 wurde der Rhein-Sieg-Kreis 
am 11.05.2021 in einem ergänzenden Verfahren beteiligt. Die Stellungnahme ist 
zum 24.05.2021 eingegangen und unter dem Punkt C 1.1 aufgenommen 
worden. 
 
Zur verkehrlichen Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises sieht der Gutachter 
(IGEPA Verkehrstechnik GmbH) analog zur Stellungnahme im 
Bebauungsplanverfahren H 54, Blatt 4a keine nennenswerte Verschlechterung der 
Verkehrsabläufe am Knotenpunkt L332/Saarstraße durch die Zusatzverkehre aus 
dem B-Plan H54, Blatt 4b. 
 
Des Weiteren wird im Plangebiet eine Schrittgeschwindigkeit von 5 – 7 Km/h 
vorgesehen. Die Verkehrsflächen werden verkehrsberuhigt mit der besonderen 
Zweckbestimmung festgesetzt und deren Oberfläche wird mit unterschiedlichen 
Strukturen ausgebaut. 
 
Die gesamten Gutachten, die bereits in der Offenlage als Druckversion in der 
Einladung vorzufinden waren, werden in diesem Verfahrensschritt nur noch digital 
zur Verfügung gestellt. Zu dieser Vorlage werden nur die nach der Offenlage 
angepassten Gutachten als Druckversion bereitgestellt. 

Diese sind: 

 Oberbodenuntersuchung GBU vom 06. Mai 2021 mit Stellungnahme des 
Rhein-Sieg-Kreises aus dem ergänzenden Verfahren (liegt seit dem 
25.05.2021 vor, siehe C 1.1) 

 Überflutungsnachweis und qualitative Betrachtung der Überflutung 
(liegen seit dem 07.06.2021/08.06.2021 vor, siehe A1.5 und B1.10) 

 CEF-Maßnahmenkonzept „Feldlerche“ (als Tischvorlage nachgereicht, 
26.05.2021) 
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Mit der Behandlung der Stellungnahmen und dem nachfolgenden 
Satzungsbeschluss soll das Planverfahren zeitnah abgeschlossen werden.  
  
 
 
In Vertretung  
 
 
  

Walter Schaaf 
Technischer Beigeordneter 
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